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Regeste

Asylgesuch aus dem Ausland und Einreisebewilligung

Erwägungen

E. 1.1
Gemäss Art. 31 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (VGG, SR 173.32)
beurteilt das Bundesverwaltungsgericht Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5 des
Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR
172.021). Das BFM gehört zu den Behörden nach Art. 33 VGG und ist daher eine
Vorinstanz des Bundesverwaltungsgerichts. Eine das Sachgebiet betreffende Ausnahme im
Sinne von Art. 32 VGG liegt nicht vor. Das Bundesverwaltungsgericht ist daher zuständig
für die Beurteilung der vorliegenden Beschwerde; es entscheidet auf dem Gebiet des Asyls
endgültig, ausser - was hier nicht der Fall ist - bei Vorliegen eines Auslieferungsgesuches
des Staates, vor welchem die beschwerdeführende Person Schutz sucht (Art. 105 des
Asylgesetzes vom 26. Juni 1998 [AsylG, SR 142.31]; Art. 83 Bst. c Ziff. 1 und Bst. d Ziff. 1
des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]).

E. 1.2
Vorliegend wurde die Verfügung des BFM via die Botschaft am 8. August 2012 an die
Beschwerdeführerin versandt. Da sich kein Rückschein bei den Akten befindet, steht der
Zeitpunkt der Eröffnung der angefochtenen Verfügung nicht fest. Die Beschwerde ist
jedoch bereits am 4. September 2012 bei der Botschaft in Colombo eingegangen, weshalb
die 30-tägige Beschwerdefrist (Art. 108 Abs. 1 AsylG) eingehalten ist.

E. 1.3
Die Beschwerde ist nicht in einer Amtssprache des Bundes abgefasst. Auf die Ansetzung
einer Frist zur Beschwerdeverbesserung kann indessen verzichtet werden, da der in
Englisch verfassten Beschwerdeeingabe genügend klare, sinngemäss Rechtsbegehren und
deren Begründung zu entnehmen sind und ohne Weiteres darüber befunden werden kann.

E. 1.4
Die Beschwerdeführerin hat am Verfahren vor der Vorinstanz teilgenommen, ist durch die
angefochtene Verfügung besonders berührt, hat ein schutzwürdiges Interesse an deren
Aufhebung beziehungsweise Änderung und ist daher zur Einreichung der Beschwerde
legitimiert. Auf die frist- und - vom sprachlichen Mangel abgesehen - formgerecht
eingereichte Beschwerde ist einzutreten (Art. 108 Abs. 1 AsylG Art. 105 AsylG i.V.m. Art.
37 VGG und Art. 48 Abs. 1 sowie Art. 52 Abs. 1 VwVG).

E. 1.5



Gestützt auf Art. 33a Abs. 2 VwVG i.V.m. Art. 6 AsylG ergeht der vorliegende Entscheid
in deutscher Sprache.

E. 2
Über offensichtlich unbegründete Beschwerden wird in einzelrichterlicher Zuständigkeit
mit Zustimmung eines zweiten Richters entschieden (Art. 111 Bst. e AsylG). Wie
nachstehend aufgezeigt, handelt es sich vorliegend um eine solche, weshalb der
Beschwerdeentscheid nur summarisch zu begründen ist (Art. 111a Abs. 2 AsylG). Gestützt
auf Art. 111a Abs. 1 AsylG wurde vorliegend auf die Durchführung eines
Schriftenwechsels verzichtet.

E. 3
Mit Beschwerde kann die Verletzung von Bundesrecht, die unrichtige oder unvollständige
Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts und die Unangemessenheit gerügt werden
(Art. 106 Abs. 1 AsylG).

E. 4.1
Ein Asylgesuch kann gemäss Art. 19 AsylG im Ausland bei einer schweizerischen
Vertretung gestellt werden, die es mit einem Bericht an das Bundesamt überweist (Art. 20
Abs. 1 AsylG). Hinsichtlich des Verfahrens bei der schweizerischen Vertretung im Ausland
sieht Art. 10 der Asylverordnung 1 vom 11. August 1999 über Verfahrensfragen (AsylV 1,
SR 142.311) vor, dass diese mit der asylsuchenden Person in der Regel eine Befragung
durchführt (Art. 10 Abs. 1 AsylV 1). Ist dies nicht möglich, so wird die asylsuchende
Person von der Vertretung aufgefordert, ihre Asylgründe schriftlich festzuhalten (Art. 10
Abs. 2 AsylV 1). Eine Befragung beziehungsweise eine schriftliche Sachverhaltsabklärung
kann sich erübrigen, wenn der Sachverhalt bereits aufgrund des eingereichten Asylgesuchs
als entscheidreif erstellt erscheint; der asylsuchenden Person ist aber in diesem Fall im
Sinne des rechtlichen Gehörs die Gelegenheit zu geben, sich zu einem abzusehenden
negativen Entscheid zumindest schriftlich zu äussern (BVGE 2007/30 E. 5.7 S. 367).

E. 4.2
Im vorliegenden Fall wurde die Beschwerdeführerin von der Botschaft in Colombo zu
ihrem Asylgesuch vom 27. Juni 2008 nicht befragt. Indes wurde sie im Rahmen des
rechtlichen Gehörs mittels Schreiben vom 28. Juni 2010 zur weiteren Konkretisierung ihrer
Asylgründe aufgefordert (vgl. Bst. B hiervor). In Verbindung mit den bereits vorgängig
enthaltenen Fragestellungen sowie den entsprechenden Antworten der Beschwerdeführerin
dazu (vgl. Bstn. A.a und A.b hiervor) konnte das BFM letztlich davon ausgehen, dass
sämtliche für die Beurteilung des Asylgesuches aus dem Ausland notwendigen Aspekte
abgedeckt waren, namentlich die genauen Personalien der asylsuchenden Person, die
detaillierten Asylvorbringen, die unternommenen Massnahmen zur Schutzsuche oder die
Möglichkeit einer innerstaatlichen Fluchtalternative. Dabei ist festzustellen, dass sich die
Beschwerdeführerin in sämtlichen ihrer Eingaben grundsätzlich auf den gleichen
Sachverhalt berief. Aufgrund der Schilderungen der Beschwerdeführerin sowie des
Umstandes, dass diese im Rahmen der Gewährung des rechtlichen Gehörs keine
Ergänzungen anbrachte, durfte das BFM davon ausgehen, dass sämtliche für die
Beurteilung des Asylgesuchs aus dem Ausland notwendigen Sachverhaltsaspekte
vorgebracht wurden. Das BFM ist zudem der Begründungspflicht des Anhörungsverzichts
nachgekommen, so dass im vorliegenden Verfahren dem Anspruch der Beschwerdeführerin
auf Gewährung des rechtlichen Gehörs Rechnung getragen und der entscheidwesentliche



Sachverhalt in genügender Weise und umfassend abgeklärt wurde.

E. 5.1
Das Bundesamt kann ein im Ausland gestelltes Asylgesuch ablehnen, wenn die
asylsuchende Person keine Verfolgung glaubhaft machen oder ihr die Aufnahme in einem
Drittstaat zugemutet werden kann (Art. 3, Art. 7 und Art. 52 Abs. 2 AsylG). Gemäss Art. 20
Abs. 2 AsylG bewilligt das BFM einer asylsuchenden Person die Einreise zur Abklärung
des Sachverhalts, wenn ihr nicht zugemutet werden kann, im Wohnsitz- oder
Aufenthaltsstaat zu bleiben oder in ein anderes Land auszureisen.

E. 5.2
Für die Erteilung einer Einreisebewilligung gelten restriktive Voraussetzungen, wobei den
Behörden ein weiter Ermessensspielraum zukommt. Neben der erforderlichen Gefährdung
im Sinne von Art. 3 AsylG sind namentlich die Beziehungsnähe zur Schweiz, die
Möglichkeit der Schutzgewährung durch einen anderen Staat, die Beziehungsnähe zu
anderen Staaten, die praktische und objektive Zumutbarkeit zur anderweitigen Schutzsuche
sowie die voraussichtlichen Eingliederungs- und Assimilationsmöglichkeiten in Betracht zu
ziehen (vgl. BVGE 2011/10 E. 3.3 S. 126).

E. 6.1
Übereinstimmend mit dem BFM ist festzustellen, dass die Beschwerdeführerin kein
Gefährdungsprofil aufweist, das im heutigen Zeitpunkt mit erheblicher Wahrscheinlichkeit
auf eine Verfolgung im Sinne von Art. 3 Abs. 1 AsylG schliessen liesse. Das durch die
eingereichten Beweismittel belegte Verschwinden ihres Ehemanns ist zwar zweifelsohne
ein tragisches Ereignis im Leben der Beschwerdeführerin. Die angeblich im Anschluss an
das Verschwinden des Ehemanns einsetzenden und seither andauernden Behelligungen und
Drohungen durch unbekannte Dritte sind demgegenüber nicht näher belegt. Die
diesbezüglichen Ausführungen der Beschwerdeführerin sind zudem sehr vage ausgefallen.
Ihren Vorbringen ist nichts Näheres hinsichtlich Intensität, Häufigkeit oder Zeitpunkt der
angeblichen Drohungen oder zur Täterschaft zu entnehmen, dies obwohl sie geltend macht,
schon über Jahre hinweg behelligt und bedroht zu werden. Aufgrund der Ausführungen der
Beschwerdeführerin wird auch nicht klar, weshalb sich unbekannte Dritte heute noch -
mithin sechs Jahre nach dessen Verschwinden - für ihren Ehemann interessieren und sie in
diesem Zusammenhang regelmässig belästigen sollen. Insgesamt sind die Vorbringen der
Beschwerdeführerin daher nicht geeignet, eine begründete Furcht vor ernsthaften
Nachteilen im Sinne von Art. 3 AsylG glaubhaft zu machen. Die geltend gemachte
Verfolgungssituation durch unbekannte Dritte fällt im Übrigen auch deshalb nicht unter
Art. 3 AsylG, weil sich die Beschwerdeführerin wegen dieser Benachteiligungen an die
sri-lankischen Behörden hätte wenden und diese um Schutz hätte ersuchen können, was sie
gemäss Aktenlage bisher offenbar unterlassen hat.

E. 7.1
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass es der Beschwerdeführerin nicht gelungen ist, eine
Verfolgung im Sinne von Art. 3 AsylG glaubhaft zu machen. Es erübrigt sich daher, auf
weitere Vorbringen in der Beschwer-de einzugehen, da diese am Ergebnis nichts zu ändern
vermögen. Das BFM hat der Beschwerdeführerin demnach zu Recht und mit zutreffender
Begründung die Einreise in die Schweiz verweigert und das Asylgesuch abgelehnt.

E. 8



Aus diesen Erwägungen ergibt sich, dass die angefochtene Verfügung Bundesrecht nicht
verletzt, den rechtserheblichen Sachverhalt richtig und vollständig feststellt und
angemessen ist (Art. 106 Abs. 1 AsylG). Die Beschwerde ist demnach abzuweisen.

E. 9
Bei diesem Ausgang des Verfahrens wären die Kosten grundsätzlich der
Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Aus verwaltungsökonomischen
Gründen sowie in Anwendung von Art. 63 Abs. 1 in fine VwVG und Art. 2 und 6 Bst. b des
Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundes-
verwaltungsgericht (VGKE, SR 173.320.2) ist vorliegend jedoch auf die Erhebung von
Verfahrenskosten zu verzichten. (Dispositiv nächste Seite)
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